
HEINZGEORG NEUMANN
Die staatskirchenrechtliche Stellung der Mennoniten als
Körperschaften des öffentlichen Rechts

Die tellung der Kirchen iın Gesellscha: und er ist im andel egriffen.
Dabei wird die Gesetzgebung der Europäischen Union SOWI1eEe die des Bundes
un der Länder iıne wichtige spielen. och aber ist das umfassende
un umfangreiche Staatskirchenrecht des Grundgesetzes der bindende Rah-
1981481 Bei diesen Verfassungsnormen sind wel Regelungen VOIN besonderer
Bedeutung, welche die Religionsgemeinschaften schützen sollen:

Der Schutz der altkorporierten Körperschaften un das Verfahren ZUrFr Neu-
bildung VOIN Körperschaften des öffentlichen Rechts ach Art 140 Grundge-
seitz fortan GG) in Verbindung mıit Art 137 Abs Satz Weimarer Reichs-
verfassung (fortan WRV) un

die Kirchengutsgarantie, auch Säkularisationsverbot genannt, achA 140
1n Verbindung mıt Art. 1358 Abs W RV.

Der ler zuerst 1n Betracht kommende Art 140 lautet: » DIe Bestimmun-
SsCH der Artikel 134 I3“ 13585 und 141 der deutschen Verfassung VO F} Au-
gust 1919 sind Bestandtei dieses Grundgesetzes«. Durch diese sogenannte
Verweisung werden die zıtierten Vorschriften der WRV »vollgültiges Verfas-
sungsrecht«. In der Normenhierachie haben sS1e daher den Rang der anderen
Vorschriften des Grundgesetzes. Das bedeutet, der einfache Bundesgesetz-
geber annn S$1e nicht ufheben oder einschränken. S1e werden DUr durch kol-
idierendes Verfassungsrecht des Bundes beschränkt.“ Soweit die iın Art 140

angeführten Kirchenartikel der WRV grundrechtlich abgesichert sind,
wirken S1e selbst WI1e Grundrechtsnormen.?
Bei der Auslegung der inkorporierten Artikel der Weimarer Reichsverfassung
ist beachten: Irotz übereinstimmenden Wortlautes haben die Normen
nicht den gleichen Inhalt Geltungsgrund, zeitliche Geltung un: 1NOTINEN-
hierarchische Qualifizierung lieben nicht gleich. Maf{s$stabsnorm ist ler 11UT
Art 140 1ın Verbindung miıt den zıitierten Artikeln als solchen.*
Der UTC die Verweisung AF 'Teil des Grundgesetzes gewordene Art S
Abs Satz WRV (»Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des
öffentlichen Rechts, SOWweIıt sS1e solche bisher waren.«) ist gesetzestechnisch eın
Kunstgriff des Verfassungsgebers. Denn gesetzestechnisch War 65 nahezu
möglich, die unterschiedlichen nhalte dieser Körperschaften in Ländern
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des Reichs hinreichend beschreiben ESs handelt sich 1er die SUSC-
nannten altkorporierten Körperschaften. Das sind diejenigen Kirchen un Re-
ligionsgemeinschaften, die beim Inkrafttreten der damaligen Verfassung

August 1919 bereits Hoheitsrechte hatten.” das damals der Fall WAär,
richtet sich eın ach dem Landesrecht angeführten Stichtage.® Da jeder
Gliedstaat des Deutschen Reiches 1919 seın eigenes Staats- un: Verwal-
tungsrecht gebilde hatte, annn Umfang un Inhalt der verliehenen Hoheits-
rechte in den einzelnen Gliedstaaten verschieden se1ın. uch wenn der Lan-
desgesetzgeber oder die Landesbehörden 1MmM Verleihungsakt die Bezeichnung
»Körperschaft« oder »Corporation« nicht erwähnt aben, annn eine Status-
verleihung dennoch ın Betracht kommen, WEn Hoheitsrechte der (Gemeıin-
schaft übertragen wurden.‘ In welcher Form, VOINN welchem rgan un ın wel-
chem Umfange die Körperschaftsrechte verliehen wurden, bestimmt das da-
malige Landesrecht.® Miıt den Worten »bleiben« wird der öffentlich-rechtli-
che Status ach den Materialien garantiert.” Im Schrifttum ist 65 umstrıtten,
ob auch mennonitische Gemeinden den altkorporierten Körperschaften
gehören. “ Der heute noch bedeutsame Unterschied zwischen einer »altkor-
porierten« und einer nach dem August 1919 entstandenen Körperschaft
des öffentlichen Rechts ist; da{fs die altkorporierten Körperschaften 1Ur UTre
eine förmliche Anderung des Grundgesetzes aufgehoben werden können." ESs
empfiehlt sich aner, die alten Verleihungsurkunden un: ihre notariell be-
glaubigten Abschriften (Ablichtungen) brand- un diebstahlsicher aufzube-
wahren. Auf die Zuverlässigkeit staatlicher Archive ann INan sich 1er nicht
verlassen, da ihre Leiter der Weisung des zuständigen Politikers, ihres Minı-
€ unterliegen.
Der für die neukorporierten Körperschaften allein 1n Betracht kommende
ext lautet: » Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche
Rechte gewähren, WE S1ie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mit-
glieder die Gewähr der. Dauer bieten.« Welchen Normzweck, welchen Sinn
hat diese Vorschrift? Das Bundesverfassungsgericht hat ın einem Urteil VO

19 Dezember 2000 hierzu erkannt: » Der Status der Körperschaft des öffent-
lichen Rechts soll die Eigenständigkeit un Unabhängigkeit der Religionsge-
meinschaft unterstützen.«'  D Durch die Statusverleihung wird die Religionsge-
meinschaft eın Teil der Staatsgewalt des Landes S1e wird anderen Körper-
chaften des Bundes un der Länder nicht gleichgestellt. Das Bundesverfas-
sungsgericht drückt dies verbindlich für die Gesetzgeber des Bundes un! der
Länder aus »Weder sind S1e 1n den Staat organisch eingegliedert och einer
besonderen staatlichen Kirchenhoheit unterworfen«.'



Wer ist für die Verleihung zuständig? Man stimmt überein, da{fß NUrTr die anı
der als Gliedstaaten zuständig sind.'“ Den Ländern steht C655 €l frei,; diese
Kompetenz Uurc Landesverfassung, Landesgesetz oder Organisationserlafs

konkretisieren. Die Frele Hansestadt Bremen schreibt ZU eispie. In ihrer
Landesverfassung die Statusverleihung durch Gesetz VOIL. Das hat ZUT olge,
da{fß die Ablehnung einer Verleihung nicht VOT dem Verwaltungsgericht
gefochten werden kann.”
Miıt der Formel »sind gleiche Rechte gewähren«'® wird eın Verleihungsan-
spruch ausgedrückt. Das Bundesverfassungsgericht erwähnt diesen AD-
sprüch:“ Der Nnspruc. VOTaUs, da{fß® die Antragsteller ach einer »Schät-
ZUNS« eine »Gewähr der Dauer bieten«. Die Antragsteller mMussen UFC ihre
Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die »prognostische Einschätzung
tutzen, da{fß s1e auch in Zukunft dauerhaft bestehen wird«.'8 Grundlage der
Schätzung sind der gegenwaärtige Mitgliederstand und die Verfassung. ” » Ver-
fassung« 1mM Sinne der Norm ist der tatsächliche Zustand der Gemeinschaft.<9
Der Senat olg ler der herrschenden Meinung.“ Dieser Zustand VOI-

aus Organisationsvorschriften mıt vertretungsberechtigten Urganen, hinrei-
chende Finanzausstattung un! mindestens dreißigjähriges Bestehen. .“
Das Bundesverfassungsgericht verlangt keine bestimmte Zahl der Mitglie-
der.® Aus dem WeC der Zahl einer Prognose für die Zukunft« OlgtT, da{fß
bei einer sehr alten Religionsgemeinschaft eine kleine Zahl genuü Die Men-
nonıten ehören den wenigen kleinen Religionsgemeinschaften, die VO  a}
deutschen Staaten seıt Jahrhunderten als förderungswürdige Gemeinschaft
bewertet worden sind. So gewährte die amalige Grofßmacht Preufßen Ür
Gnadenakt VO Marz 1780 den Mitgliedern der » Mennoniten-
Gemeinden« auf ew1g »eine Freiheit VO Militärdienst« iıne jährliche
Zahlung VON 5000 Talern » Beisteuer« ZU Unterhalt der Kadettenschule
Kulm 1ın Westpreußen.“ [Dieser Staatsakt hatte einen verfassungsrechtlichen
Charakter. Denn die achkommen des KONI1gs (»unsere Nachkommen
der Krone«) wurden gebunden. Diese Bindung der preußischen Könige
wurde erst Urc die Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes 1867 aufge-
hoben «©
Die starre Regel der Länder, »eın Tausendste der Einwohnerzahl des ied-
sStaates« verlangen, ist weder VO Bundesverfassungsgericht übernommen
worden, och hat diese Zahl bei einer seıt Jahrhunderten anerkannten Reli-
gionsgemeinschaft eine Aussagekraft.“' Im übrigen können sich Neuanträge
Von Mennonitengemeinden auf den Körperschaftsstatus HTre die Verleihung
ın Hamburg erufen Das Bundesverfassungsgericht beendete in seinem{
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teil im der »Zeugen Jehovas« den Streit ber die Anerkennung der »fun-
damentalen Verfassungsprinzipien«. Auf den Inhalt der Leitsätze, die {ra-
gende Gründe un damit geltendes Verfassungsrecht sind, wird verwiesen.“$
Das Urteil beschränkt den Umfang der Loyalität der Körperschaft Z Staat
auf einen Kernbereich des Grundgesetzes.
Wie weIılt wirkt die Statusverleihung räumlich? Die Verwaltungshoheit eiınes
Landes, eines Gliedstaates, beschränkt sich grundsätzlich auf seıin eigenes
Staatsgebiet. Nur Verwaltungsakte, die Bundesgesetze vollziehen, en ach
einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Bundesgebiet Get:
tung;“* Daraus Olgt, da{fß beispielsweise die Statusverleihung In Hamburg 1n
allen Giliedstaaten des Bundes wirksam ist. Der Notar 1ın München mu also
die hamburgische Statusverleihung beachten. Darüber hinaus werden die Be-
hörden der auswartigen Verwaltung des Bundes un! die Kommandobehör-
den der Bundeswehr, die 1m Ausland eingesetzt worden sind, gebunden.?” Die
VO Gilliedstaat Hamburg verliehenen Hoheitsrechte können jedoch 1Ur 1nN-
nerhalb des Hamburgischen Staatsgebietes ausgeübt werden } Will INan diese
Vorteile auch aufßerhalb amburgs haben, mMu INan auch In anderen ied-
Taaten den Status erwerben.
Die öftentlich-rechtliche tellung, der Status einer Körperschaft des ffentli-
chen Rechts des Staatskirchenrechts geht bei einer neukorporierten Religi-
onsgemeinschaft verloren beim Aussterben der Mitglieder, bei Austritt aller
Mitglieder, bei der uflösung der Gemeinschaft durch ihre Mitglieder, bei
Antrag der Religionsgemeinschaft auf Aufhebung der Verleihung oder bei
Verbot der Religionsgemeinschaft.”“ DIie Form der Aufhebung der Verleihung
richtet sich ach der Form des Verleihungsaktes. Die altkorporierten Körper-
chaften können, Ww1e bereits oben ausgeführt, 1Ur UuUrc. eine Verfassungs-
änderung des Grundgesetzes aufgehoben werden.
elche öffentlich-rechtlichen Befugnisse hat die Körperschaft? Das Bundes-
verfassungsgericht Za hierbei folgende Kompetenzen auf:??
ec der Steuererhebung VO  - den Mitgliedern
UOrganisationsgewalt mıiıt der Befugnis, öffentlich-rechtliche Untergliede-

LUNSCH un Institutionen mıt Rechtsfähigkeit bilden
Dienstherrenfähigkeit, das heifßt die Möglichkeit, öffentlich-rechtliche

Dienstverhältnisse begründen
Gesetzgebungsbefugnis
chaffung eines öfftfentlich-rechtlichen Sachenrechts für HN Sacrae

Parochialrecht,e die Zugehörigkeit eines Mitgliedes allein VO  > der
Wohnsitznahme bestimmen.
Ferner gehören 7A88 genannten Privilegienbündel:



steuerliche Begunstigungen der Abgabenordnung, des Erbschaftssteuerge-
setzes, des Grundsteuergesetzes, des Umsatzsteuergesetzes

Vollstreckungsschutz ach der Zivilprozeisordnung un der Verwaltungs-
gerichtsordnung SOWIeEe des Verwaltungsverfahrensgesetzes

bauplanungsrechtliche Rücksichtnahme
Zusammenarbeit der korporierten Religionsgemeinschaften ach dem

Bundessozialhilfegesetz
Träger der freien Jugendhilfe ach dem Sozialgesetzbuch

Im Schrifttum wird och auf olgende Regelungen hingewiesen:
Mitwirkung 1im Bestattungsrecht
strafrechtlicher Schutz
Sonderbehandlung bei Kollekten ach dem Sammlungsrecht”*
Vereidigungsrecht””
Amts- un Vollstreckungshilfe, Rechtshilfe VON Disziplinarbehörden und

Gerichten der Körperschaften?®
Schutz VOT Enteignungen un: ordnungsrechtlichen Abbruchverfügungen”’

ine vollständige Übersicht würde 6S erfordern, das Verfassungs- un Ver-
waltungsrecht sämtlicher Länder durchzusehen un ermitteln, ob landes-
rechtliche Regelungen vorhanden Sind.

Die für die Kirchengutsgarantie (Säkularisationsverbot) 1n Betracht kom-
mende Vorschrift des Art 138 Abs WRV lautet: » Das Eigentum und andere
Rechte der Religionsgesellschaften un: religiösen Vereine ihren für Kul-
LUS-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke estimmten Anstalten, Stiftun-
SsCH un sonstige Vermögen werden gewährleistet.« Diese Norm hat ach
dem Beschlufß des Bundesverfassungsgerichts VO 13 Oktober 1998 die Auf-
gabe, die Stellung un! die Freiheit der Kirchen In ihren rechtlichen Grundla-
sCh gewährleisten.”® Diesem Normzweck liegt der Gedanke zugrunde, da{ß
eine religiöse Freiheit VOI den materiellen Rahmenbedingungen abhängt.””
Hierbei kommt nicht daraufd} ob die Rechte un das Eigentum ihre Wur-
zeln im Privatrecht oder 1im öffentlichen ecC haben.“* Es handelt sich jer

eın verfassungsrechtliches Säkularisationsverbot. Die religiöse Funktion
des Kirchengutes wird geschützt.“ Fuür die Verwaltung einer Religionsge-
meinschaft bedeutet dies, da{fß alle acht-; Leih- un Mietverträge mıit en
Nachtragsverträgen SOWI1eE Gnadenakte un! Schenkungen, die schriftlich f1-
xler sind, brand- un diebstahlsicher aufzubewahren sind. Enthalten diese
Unterlagen juristische Begriffe, MUu die erläuternde Literatur ebenfalls
aufbewahrt werden. Denn INan ann in der ege. nicht davon ausgehen, da{fß

73



die Büchereien oberster Landesgerichte un die der Landesministerien die
einschlägige Literatur heute och besitzen. Fberner hilft der Leihverkehr der
öffentlichen Büchereien oft nicht weıter, Wen die gesuchten er nicht
mehr versandt werden. In dem VO Bundesverfassungsgericht entschiedenen
Fall der »griechischen Kirchengemeinde in München und Bayerns V.« han-

sich Z eispie einen Gnadenakt des bayerischen KÖNnI1gs ZuUur

gebrauchsweisen Überlassung einer Kirche aus dem TE 1828 44 Die igen-
tumsgarantıe des Grundgesetzes nach Art und die Kirchengutsgarantie
ach Art 140 1n Verbindung mit Art 138 Abs WRV schließen einan-
der nicht au  N Die ine schützt das Eigentum un vermögenswerte Rechte, die
andere die religionsbezogenen Funktionen.“ €l können bei der Verteidi-
gung einer Rechtsposition nebeneinander ın Betracht kommen.
olgende Beispiele INan 1mM Schrifttum

Nutzungsrechte er Art bei Gebäuden““
Ansprüche aus Baulasten“”
kirchliche Krankenhäuser un: Schulen“®
ICS SacCTaC, das heifßst der Religionsausübung gewidmete Sachen“’
Tunden un Kirchenstiftungsvermögen““

Auch hier annn I11all davon ausgehen, da{fß® Landesverfassungsrecht un Ver-
waltungsrecht der Länder noch weıtere Möglichkeiten enthalten. das Ver-
waltungs- un Finanzvermögen nicht die Kirchengutsgarantie alle, ist
umstritten.“? Das Bundesverfassungsgericht hat diese rage och nicht ent-
schieden.”” Einen Eingriff ıIn das Finanzvermögen wird INnan me1lines rach-
tens dann bejahen können, wenn umfangreich ist, da{ß der mfang der
Religionsausübung beeinträchtigt wird. Die Kirchengutsgarantie beschränkt
sich nicht auf Körperschaften. Sämtliche religiösen erDande und Weltan-
schaungsgemeinschaften werden geschützt.”

Welchen Rechtsweg gibt es bei einer Ablehnung der Statusverleihung oder bei
einem Statusentzug? Wiıie schützt eine Religionsgemeinschaft sich FEin-
griffe in ihre Kirchengutsgarantie? Be1i einer Ablehnung der Verleihung der
Körperschaftsrechte Urec einen Bescheid ist ach 4() Verwaltungsge-
richtsordnung der Weg den Verwaltungsgerichten gegeben. Ist dieser
Rechtsweg »ausgeschöpft« worden, kommt die Verfassungsbeschwerde ZU

Bundesverfassungsgericht 1n Betracht.°* Der Beschwerdeführer MU: die Ver-
etzung seiner Religionsfreiheit ach Art rügen. Es gehört ZU Schutz
der religiösen Vereinigungsfreiheit, da{fß iıne Religionsgemeinschaft, die Iräa-
SCI des Grundrechtes des Art ist, die Organisationsform Körperschaft



des öffentlichen Rechts wählen kann, WeNn S1e die Verleihungsvoraussetzun-
SCIL erfüllt.”* Bel einem Entzug der Statuseigenschaft ist ebenfalls der Weg
ZU Verwaltungsgericht gegeben SOWI1E der außerordentliche Rechtsbehelf
der Verfassungsbeschwerde ZU Bundesverfassungsgericht. ıne Urc Ge-
setz gegründete neukorporierte Körperschaft ann NUuUr durch eın Landesge-
setz aufgehoben werden.?* Be1l einer VO bremischen Landesgesetzgeber CI-

teilten Verleihung ist der Weg ZU Bremischen Staatsgerichtshof ach Art
140 Satz Bremische Verfassung gegeben.”” Andere Landesverfassungen
könnten ahnlıche Möglichkeiten bieten.
Be1l Eingriffen in die Kirchengutsgarantie richtet sich der Rechtsweg AB

Fachgericht ach dem Rechtscharakter des Streitgegenstandes.”° Ist dieser
Rechtsweg ausgeschöpft worden, kommt auch 1er die Verfassungsbe-
schwerde ZU Bundesverfassungsgericht 1ın Betracht.?’ DIe Ööffentliche and
mu{fß die Religionsfreiheit Ur einen Eingriff 1ın die für UuS-, Unterrichts-
un Wohltätigkeitszwecke estimmte RC oder Rechtsposition beeinträch-
tigt haben.°® eine religiöse Zweckbindung vorliegt, mu{fß die Religionsge-
meinschaft darlegen. Man pricht hier VOIN einer »Definitionshoheit«.”? Die
Entscheidung der Religionsgemeinschaft bindet weitgehend die Fachge-
richte. ©9 Für die TaXls bedeutet dies, da{ß die gewählte Zweckbestimmung 1
Schriftverkehr, 1n den Vertragen und Nachtragsverträgen Steis klar betont
werden mu{fß Der Bewels der Zweckbindung mu Hrc Urkunden nachge-
wlesen werden können. Hat die Religionsgemeinschaft den Status einer KOÖr-
perscha des OMlentlıchen Rechts, wird Ss1e ihre Gesetzgebungsbefugnis nut-
Z die Zweckbindung fixieren un damit den Richter des Fachge-
richts binden
In einer parlamentarischen Demokratie en kleine Religionsgemein-
schaften eın geringes politisches Gewicht In der gegenwartigen Mediende-
mokratie, In der Parteien un Politiker sich davon leiten lassen, WI1Ie Ihemen
in der öffentlichen Berichterstattung dargestellt un aufbereitet werden, gilt
dies 1n einem och stärkeren alse Freikirchen ganz allgemein un! auch
mennonitische Gemeinden bekommen das immer wieder spuüren. S1e WeTl-

den VON den Medien, die auf die großen Kirchen un zunehmend auf musli-
mische Gruppen fixiert sind, aum wahrgenommen. Es ist darum damit
rechnen, da{ß Mennoniten ZUT Verteidigung ihrer rechtlichen Stellung notfalls
den Rechtsweg beschreiten mussen Den ollten s1e nicht scheuen, denn ihre
tellung als Religionsgemeinschaft mıiıt Körperschaftsrechten ist prinzipiel
gut, wI1e dargelegt wurde. Voraussetzung für einen Erfolg sind allerdings die
CNaAUC Kenntnis der eigenen Rechtsgeschichte und die dazugehörigen ach-
we1lse Hrec entsprechende Dokumente un! Schriften
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